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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.03.2017

Norm

ÜbG §23 Abs3

1. ÜbG § 23 heute

2. ÜbG § 23 gültig ab 01.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2022

3. ÜbG § 23 gültig von 20.05.2006 bis 30.06.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 75/2006

4. ÜbG § 23 gültig von 01.01.1999 bis 19.05.2006

Rechtssatz

§ 23 Abs 3 ÜbG befreit die untergeordneten gemeinsam vorgehenden Rechtsträger von der Angebotsp7icht. Die

Angebotsp7icht greift nicht ein, wenn keine ausreichenden Zurechnungsmomente hinsichtlich der Kontrollerlangung

vorliegen.Paragraph 23, Absatz 3, ÜbG befreit die untergeordneten gemeinsam vorgehenden Rechtsträger von der

Angebotsp7icht. Die Angebotsp7icht greift nicht ein, wenn keine ausreichenden Zurechnungsmomente hinsichtlich der

Kontrollerlangung vorliegen.
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